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Öffentliche Bekanntmachung 
Die Vorläufige Besitzeinweisung der Bezirksregierung Köln, Dezernat 33.46, 50606 Köln, für 
das Flurbereinigungsverfahren Sieglar-Eschmar (Az. 5 07 06) wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.

Bezirksregierung Köln     50667 Köln, den 03.07.2017
Flurbereinigung Sieglar-Eschmar    Zeughausstr. 2 - 10
Az.:  33.46 - 5 07 06 -     Tel.: 0221 147-2033 

Vorläufige Besitzeinweisung 
mit 

Überleitungsbestimmungen
Im Flurbereinigungsverfahren Sieglar-Eschmar wird hiermit die vorläufige Besitzeinweisung mit 
Wirkung zum 31.10.2017 angeordnet [§ 65 des Flurbereinigungsgesetzes –FlurbG - in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794)].
Gleichzeitig werden die einen Bestandteil dieses Verwaltungsaktes bildenden Überleitungsbe-
stimmungen erlassen.

1. Mit den in den Überleitungsbestimmungen aufgeführten Zeitpunkten gehen Besitz, Ver-
waltung und Nutzung der neuen Grundstücke auf die in den Nachweisen über die neue 
Feldeinteilung benannten Empfänger über. Die bisherigen Besitz-, Verwaltungs- und Nut-
zungsrechte an den alten Grundstücken erlöschen zu denselben Zeitpunkten. Die sons-
tigen Rechtsverhältnisse, insbesondere die Eigentumsrechte, bleiben noch unverändert. 

Hinsichtlich der schraffiert ausgewiesenen Teilflächen in der als Bestandteil dieser vorläufigen 
Besitzeinweisung beigefügten Gebietskarte geht der unmittelbare Besitz bis zur Fertigstellung 
der Straßenbaumaßnahme auf den Landesbetrieb Straßenbau NRW über; der mittelbare Besitz 
geht auf den jeweiligen Zuteilungsempfänger über. Mit den betroffenen Zuteilungsempfängern 
wird eine gesonderte Entschädigungsregelung über den Nutzungsausfall getroffen und im noch 
aufzustellenden Flurbereinigungsplan festgesetzt. Hierzu wird sich die Bezirksregierung Köln, 
Dezernat 33.46, mit den betroffenen Zuteilungsempfängern in Verbindung setzen.   

2. Die vorläufige Besitzeinweisung und die Überleitungsbestimmungen in der Fassung vom 
03.07.2017 nebst Karten liegen zur Einsichtnahme für die Beteiligten einen Monat lang, be-
ginnend mit dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieser Besitzeinweisung, aus 
bei
 
a) der Stadtverwaltung Troisdorf, Rathaus, Kölner Str. 176, 53840 Troisdorf, an der 
  Tafel im Flur des Stadtplanungsamtes, 3. Obergeschoss, Gebäudeteil C, zu den  
  normalen Sprechzeiten, montags von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr und 13.30 Uhr bis 
     19.00 Uhr,  dienstags,  donnerstags und freitags von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr,
 

b) der Stadtverwaltung Niederkassel, Rathaus Niederkassel, Rathausstr. 19, 53859  
  Niederkassel, Erdgeschoss Raum 023 (Fachbereich 8), zu den normalen Sprechzei- 
  ten, montags bis donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, freitags von 8.30 Uhr  
     bis 11.30 Uhr und donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr,   

c)   der Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, Blumenthalstr. 33, Zimmer B 316, 50670 Köln.

3. Innerhalb von drei Monaten, vom ersten Tag der Bekanntgabe dieser Besitzeinweisung 
an gerechnet, können mangels einer Einigung zwischen den Vertragspartnern bei der 
Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, folgende Festsetzungen beantragt werden:  

a) angemessene Verzinsung einer evtl. vom Eigentümer zu leistenden Ausgleichszahlung 
durch den Nießbraucher (§ 69 Satz 2 FlurbG),

b) Erhöhung oder Minderung des Pachtzinses oder anderweitiger Ausgleich infolge eines 
eventuellen Wertunterschiedes zwischen dem alten und neuen Pachtbesitz (§ 70 Abs. 1 
FlurbG),

c) Auflösung des Pachtverhältnisses infolge wesentlicher Erschwernis der Bewirtschaftung 
des neuen Pachtbesitzes (§ 70 Abs. 2 FlurbG). 

Die Anträge zu 3a) bis 3b) können von den beiden Vertragspartnern, der Antrag zu 3c) kann 
nur vom Pächter gestellt werden (§ 71 FlurbG). 

4. Die Grenzen der neuen Grundstücke sind für das gesamte Flurbereinigungsgebiet in die Ört-
lichkeit übertragen und durch Holzpflöcke und teilweise durch Versteinung vor Ort gekenn-
zeichnet worden. Die neue Feldeinteilung wurde den Teilnehmern des Flurbereinigungsver-
fahrens Sieglar-Eschmar  vom 27.06.2017 bis 29.06.2017  in der Zeit von 8.30 Uhr bis 12.00 
Uhr und von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr im Katholischen Pfarrheim St. Augustinus-Haus,  Im 
Jägersgarten 11, 53844 Troisdorf-Eschmar , im Rahmen der Auslegung des 1. Entwurfs des 
Flurbereinigungsplanes erläutert und auf Antrag in der Örtlichkeit angezeigt. Es wird darauf 
hingewiesen, dass verlorengehende Grenzzeichen nicht wiederhergestellt werden.

Gründe:
Der Erlass der vorläufigen Besitzeinweisung ist gemäß § 65 FlurbG zulässig und gerechtfertigt, 
um die tatsächliche Überleitung in den neuen Zustand durchzuführen. Die Voraussetzungen für 
den Erlass dieser vorläufigen Besitzeinweisung liegen vor, da die Grenzen der neuen Grundstü-
cke in die Örtlichkeit übertragen worden sind, endgültige Nachweise für Fläche und Wert vor-
liegen und das Verhältnis der Abfindung zu dem von jedem Beteiligten Eingebrachten feststeht. 
Diese tatbestandsmäßigen Voraussetzungen des § 65 FlurbG sind im Flurbereinigungsverfahren 
Sieglar-Eschmar gegeben. 

Die Zulässigkeit des Erlasses der Überleitungsbestimmungen folgt aus den §§ 65 Abs. 2 und 62 
Abs. 2 FlurbG. Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung Sieglar-Eschmar 
ist zu den Überleitungsbestimmungen gehört worden. Die in Ziffer 3 aufgeführten Anträge ent-
sprechen den §§ 69 - 71 FlurbG.

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen die vorläufige Besitzeinweisung kann innerhalb eines Monats nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich bei der

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33,
50606 Köln,

oder zur Niederschrift bei der

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33,
Blumenthalstraße 33, 50670 Köln,

unter Angabe des Aktenzeichens einzulegen. 

Sofern Sie über eine qualifizierte elektronische Signatur nach § 2 Nummer 3 des Signaturgesetzes 
vom 16. Mai 2001 (BGBl. I S. 876) in der jeweils geltenden Fassung verfügen, können Sie den 
Rechtsbehelf auch elektronisch einlegen. Näheres hierzu entnehmen Sie bitte der Internet-Seite 
www.bezreg-koeln.nrw.de unter dem Suchbegriff EGVP.

Hinweise:

•	 Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbe-
dingungen zu beachten. Die besonderen technischen Voraussetzungen sind unter www.
egvp.de aufgeführt. 

•	 Falls die Frist durch eine bevollmächtigte Person versäumt werden sollte, würde deren 
Verschulden dem Vollmachtgeber zugerechnet werden.

Anordnung der sofortigen Vollziehung:

Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann die Wiederherstellung der aufschiebenden 
Wirkung gemäß § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung -VwGO- beantragt werden bei dem  

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen
-  9a Senat (Flurbereinigungsgericht) -

Aegidiikirchplatz 5
48143 Münster

Der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung kann auch in elektronischer Form 
nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsge-
richten und Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen – ERVVO VG/FG – vom 07.11.2012 
(GV. NRW. Seite 548) in der jeweils geltenden Fassung eingereicht werden. Das elektronische 
Dokument muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach § 2 Nummer 3 des Signa-
turgesetzes vom 16. Mai 2001 (BGBl. I S. 876) in der jeweils geltenden Fassung versehen sein 
und an die elektronische Poststelle des Oberverwaltungsgerichtes übermittelt werden. Näheres 
hierzu entnehmen Sie bitte der Internet-Seite http://www.ovg.nrw.de unter dem Punkt Elektroni-
scher Rechtsverkehr.

Hinweise:
•	 Bei  der  Verwendung der elektronischen Form  sind besondere technische Rahmenbe-

dingungen zu beachten. Die besonderen technischen Voraussetzungen sind unter www.
egvp.de aufgeführt.   

•	 Falls die Frist durch eine bevollmächtigte Person versäumt werden sollte, würde deren 
Verschulden dem Vollmachtgeber zugerechnet werden.

Gründe: 
Es liegen auch die Voraussetzungen für die Anordnung der sofortigen Vollziehung der vorläufigen 
Besitzeinweisung gem. § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO vor. 

Nach dieser Vorschrift kann die sofortige Vollziehung angeordnet werden, wenn sie im öffent-
lichen Interesse oder im überwiegenden Interesse von Beteiligten liegt. Die bereits oben darge-
legten Gründe einer vorläufigen Besitzregelung rechtfertigen zugleich den Sofortvollzug. Ins-
besondere liegt es im öffentlichen Interesse und im überwiegenden Interesse von Beteiligten, 
die durch den Bau der L 332n und der K 29n verursachten landeskulturellen Schäden durch 
den Ausbau der im Wege- und Gewässerplan nach § 41 FlurbG festgesetzten Baumaßnahmen 
und die anschließende Neuordnung des betroffenen Grundbesitzes möglichst schnell zu behe-
ben. Dabei kann eine Anpassung der Besitzlage im Hinblick auf die ineinandergreifenden Be-
sitzregelungen nur gleichzeitig für alle Beteiligten des Flurbereinigungsverfahrens gemeinsam 
verfügt werden. Jede Verzögerung des Besitzübergangs würde einen Zeitverlust von mindes-
tens einem Jahr bedeuten, da dieser wirtschaftlich sinnvoll nur im Herbst stattfinden kann. Ein 
solcher Zeitverlust wäre mit dem gesetzlichen Beschleunigungsgrundsatz (§ 2 Abs. 2 FlurbG), 
dem zumal eine Unternehmensflurbereinigung unterliegt, nicht vereinbar. Diese allgemeinen 
Vollziehungsinteressen überwiegen das Interesse von Klägern an der aufschiebenden Wirkung 
der von ihnen möglicherweise eingelegten Rechtsbehelfe.

       Im Auftrag
(LS) gez.

      Kopka, RVD

Hinweis:

Diese öffentliche Bekanntmachung finden Sie auch auf der Internetseite der Bezirksregierung 
Köln

http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/index.html
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Bekanntmachung des Gesamtabschlusses 2015 der Kreisstadt Siegburg
Der Gesamtabschluss 2015 der Kreisstadt Siegburg wird hiermit gemäß § 116 Abs. 1 i. V. m. § 96 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV. 
NRW. S. 966) in der zurzeit gültigen Fassung, öffentlich bekanntgemacht.
Einleitung
Nach § 59 Abs. 3 GO NRW ist die Kommune verpflichtet, den Gesamtabschluss - bestehend aus 
der Gesamtergebnisrechnung, Gesamtkapitalflussrechnung, Gesamtbilanz sowie Gesamtanhang 
und ergänzt um einen Gesamtlagebericht - durch den Rechnungsprüfungsausschuss prüfen zu las-
sen. Der Rechnungsprüfungsausschuss bedient sich gemäß § 59 Abs. 3 Satz 2 GO NRW hierzu der 
örtlichen Rechnungsprüfung. Diese hat nach § 103 Abs. 5 GO NRW die Möglichkeit, sich mit Zu-
stimmung des Rechnungsprüfungsausschusses eines Dritten als Prüfer zu bedienen. Hierzu wurde 
am 29.09.2015 eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Prüfung beauftragt. Der Rat der Kreisstadt 
Siegburg bestätigte den Gesamtabschluss durch Beschluss am 29.06.2017. Der Gesamtabschluss 
ist gem. § 116 Abs. 1 i. V. m. § 96 Abs. 2 GO NRW der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 
19.07.2017 angezeigt worden.
Öffentliche Einsichtnahme
Der Gesamtabschluss 2015 liegt bis zur Bestätigung des folgenden Abschlusses gemäß § 116 Abs. 
1 i. V. m. § 96 Abs. 2 GO NRW im Rathaus, Nogenter Platz 10, 53721 Siegburg, Zimmer 219, wäh-
rend der Dienststunden wie folgt öffentlich aus:
montags:   08.00-12.30 Uhr und 14.00-18.00 Uhr
dienstags:             08.00-12.30 Uhr und 14.00-15.30 Uhr 
mittwochs bleibt das Rathaus für den Publikumsverkehr geschlossen
donnerstags:  08:00-12.30 Uhr und 14.00-15.30 Uhr
freitags:   08.00-12.30 Uhr
Auf der Internetseite der Kreisstadt Siegburg www.siegburg.de steht der Gesamtabschluss eben-
falls zur Verfügung.
Wesentliche Positionen zur Bilanz (in €)

AKTIVA              31.12.2015
1.   Anlagevermögen 642.117.000,26
1.1        Immaterielle Vermögensgegenstände 10.763.085,06
1.2        Sachanlagen 584.561.206,55
1.2.1     Unbebaute Grundstücke u. grdstücksgl. Rechte 64.750.028,58
1.2.2     Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte 263.462.074,61
1.2.3     Infrastrukturvermögen 229.469.402,14
1.2.5     Kunstwerke, Kulturdenkmäler 6.568.614,08
1.2.6     Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge 5.426.975,83
1.2.7     Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.861.784,11
1.2.8     Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 7.022.327,20
1.3        Finanzanlagen 46.792.708,65
2.   Umlaufvermögen 24.900.723,82
2.1        Vorräte 6.110.151,80
2.2        Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände 14.103.147,76

2.4        Liquide Mittel 4.687.424,26
3.   Rechnungsabgrenzungsposten 2.083.763,62
SUMME AKTIVA 669.101.487,70

PASSIVA                31.12.2015
1.   Eigenkapital -14.073.962,18
1.1         Allgemeine Rücklage -13.822.080,85
1.3         Ausgleichsrücklage 0
1.4         Gesamtjahresfehlbetrag -251.881,33
2.   Sonderposten -67.061.727,00
2.1        Zuwendungen -55.522.503,04
2.2        Beiträge -4.135.674,36
2.3        für den Gebührenausgleich

                   
-700.960,35

2.4        Sonstige Sonderposten -6.702.589,25
3.   Rückstellungen -75.335.074,91
4.   Verbindlichkeiten -503.856.489,49
5.   Rechnungsabgrenzungsposten -8.774.234,12
SUMME PASSIVA -669.101.487,70

Wesentliche Positionen der Gesamtergebnisrechnung (in €)

Ordentliche Gesamterträge -137.198.612,04 
Ordentliche Gesamtaufwendungen 122.853.554,85  
Ordentliches Gesamtergebnis -14.345.057,19  
Gesamtfinanzergebnis 14.221.108,18 
Gesamtergebnis der lfd. Geschäftstätigkeit -123.949,01
Außerordentliches Gesamtergebnis -127.932,32
Gesamtjahresergebnis -251.881,33 

Wesentliche Positionen der Gesamtkapitalflussrechnung (in €)
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 17.716.898,37 
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -40.989.433,17 
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 27.246.875,76
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 3.974.340,96
Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte 
Änderungen des Finanzmittelfonds

                                                             

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 713.083,30 
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 4.687.424,26 

Siegburg, 20.07.2017, Gez. Franz Huhn, Bürgermeister

Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2016 der Kreisstadt Siegburg
Der Jahresabschluss 2016 der Kreisstadt Siegburg wird hiermit gemäß § 96 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966) 
in der zurzeit gültigen Fassung, öffentlich bekanntgemacht.
Einleitung
Nach § 59 Abs. 3 GO NRW ist die Kommune verpflichtet, den Jahresabschluss - bestehend aus 
der Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz sowie Anhang und Lagebericht - 
durch den Rechnungsprüfungsausschuss gemäß § 101 GO NRW prüfen zu lassen. Der Rechnungs-
prüfungsausschuss bedient sich gemäß § 59 Abs. 3 Satz 2 GO NRW hierzu der örtlichen Rech-
nungsprüfung. Diese hat nach § 103 Abs. 5 GO NRW die Möglichkeit, sich mit Zustimmung des 
Rechnungsprüfungsausschusses eines Dritten als Prüfer zu bedienen. Hierzu wurde am 29.09.2015 
eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Prüfung beauftragt. Der Rat der Kreisstadt Siegburg 
stellte den Jahresabschluss mit Beschluss am 29.06.2017 fest. Der Jahresabschluss ist gem. § 96 
Abs. 2 GO NRW der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 19.07.2017 angezeigt worden.
Öffentliche Einsichtnahme
Der Jahresabschluss 2016 liegt bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses gemäß § 96 
Abs. 2 GO NRW im Rathaus, Nogenter Platz 10, 53721 Siegburg, Zimmer 219, während der 
Dienststunden wie folgt öffentlich aus:  
montags:  08.00-12.30 Uhr und 14.00-18.00 Uhr
dienstags:  08.00-12.30 Uhr und 14.00-15.30 Uhr
mittwochs bleibt das Rathaus für den Publikumsverkehr geschlossen
donnerstags:  08:00-12.30 Uhr und 14.00-15.30 Uhr
freitags:   08.00-12.30 Uhr
Auf der Internetseite der Kreisstadt  Siegburg www.siegburg.de steht der Jahresabschluss  eben-
falls zur Verfügung.
Wesentliche Positionen zur Bilanz (in €)

AKTIVA 31.12.2016
1.   Anlagevermögen 434.674.541,82
1.1        Immaterielle Vermögensgegenstände 344.381,36
1.2        Sachanlagen 286.873.677,58
1.2.1     Unbebaute Grundstücke u. grdstücksgl. Rechte 64.742.868,12
1.2.2     Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte 142.872.652,28
1.2.3     Infrastrukturvermögen 69.699.896,03
1.2.5     Kunstwerke, Kulturdenkmäler 577.938,88
1.2.6     Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge 3.051.097,53
1.2.7     Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.479.850,28
1.2.8     Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.449.374,46
1.3        Finanzanlagen 147.456.482,88
2.   Umlaufvermögen 29.992.081,30
2.1        Vorräte 232.206,94
2.2        Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände 28.636.716,03

2.3         Liquide Mittel 1.123.158,33
3.   Rechnungsabgrenzungsposten 1.971.653,87
SUMME AKTIVA 466.638.276,99

PASSIVA 31.12.2016
1.   Eigenkapital    50.817.827,70
1.1         Allgemeine Rücklage 49.110.339,29
1.2         Ausgleichsrücklage 92.376,02
1.3         Jahresüberschuss 1.615.112,39
2.   Sonderposten 53.160.257,78
2.1        Zuwendungen 42.168.719,99
2.2        Beiträge 3.929.425,83
2.3        Gebührenausgleich 391.225,79
2.4        Sonstige Sonderposten 6.670.886,17
3.   Rückstellungen 72.849.002,07
4.   Verbindlichkeiten 281.296.722,90
5.   Rechnungsabgrenzungsposten 8.514.466,52
SUMME PASSIVA 466.638.276,99

Wesentliche Positionen der Ergebnisrechnung (in €)

Ordentliche Erträge -123.332.661,27 
Ordentliche Aufwendungen 112.553.330,50  
Ordentliches Ergebnis -10.779.330,77
Finanzergebnis 9.175.716,56 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.603.614,21  
Außerordentliches Ergebnis -11.498,18
Jahresergebnis -1.615.112,39 

Wesentliche Positionen der Finanzrechnung (in €)

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.989.618,50 
Saldo aus Investitionstätigkeit -8.139.044,95 
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -2.149.426,45
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2.555.903,15
Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 406.476,70
Anfangsbestand an Finanzmitteln 818.661,89
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln -101.980,26
Liquide Mittel 1.123.158,33  

Siegburg, 20.07.2017, Gez. Franz Huhn, Bürgermeister
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